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1. Feststellung der Beschlussfähigkeit & Annahme der 

Tagesordnung 

– Es sind 12 stimmberechtige Mitglieder anwesend. Damit ist die Vollversammlung be-

schlussfähig. Die anwesenden Mitglieder nehmen die Tagesordnung einstimmig an. 

2. Bericht des Vorstands 

Konstanz Research School 

– Die Konstanz Research School (KRS) hat zum 01.04.2022 ihre Arbeit aufgenommen. Für 

die Struktur der Promotionsprogramme in Sektion PRW werden sich dadurch keine großen 

Änderungen ergeben. 

– Alle Promovierenden, die ab dem 01.04.2022 ihre Promotion begonnen haben, müssen 

über die KRS einen Kurs zur guten wissenschaftlichen Praxis belegen. 

– Mit der KRS gibt es einige neue Serviceangebote für Promovierende, z.B. Beratung durch 

den Service Desk, finanzielle Mittel für die Durchführung von Promovierendenretreats und 

die Übernahme aller Kosten für das Kursangebot des Academic Staff Developments (ASD). 
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Konventsgelder 

– Die Vorstände der drei Doktorandenkonvente haben sich mit dem Vorstand der verfassten 

Studierendenschaft (StuVe) grundsätzlich darauf geeinigt, für welche Ausgaben die den 

Doktorandenkonventen zustehenden Anteile der Studierendenschaftsbeiträge in Zukunft 

verwendet werden. Dabei handelt es hauptsächlich um die Mitfiinanzierung von Veranstal-

tungen der KRS und die Stelle einer studentischen Hilfskraft zur Unterstützung der Kon-

ventsarbeit. 

– Uneinigkeit zwischen den Konventen und der StuVe besteht weiterhin bezüglich der Höhe 

der Beitragsanteile, die den Konventen zustehen. 

Konzeptpapier „Modell Konstanz“ 

– Der Vorstand des Doktorandenkonvents der Sektion PRW hat eine Stellungnahme zum 

Konzeptpapier „Modell Konstanz – verlässliche Karrierewege in der Wissenschaft“ abgege-

ben. 

– In der Stellungnahme wird begrüßt, dass das Problembewusstsein in der Universitätsleitung 

gewachsen ist und konkreter Handlungsbedarf erkannt wurde. 

– Weiterhin werden die vergleichsweise konkreten Punkte für die Verbesserung der Situation 

der Promovierenden größtenteils begrüßt. Die Umsetzung und evtl. Verbesserungen durch 

die bisher unkonkreten Konzepte für die Postdoc-Phase sind momentan schwer einzuschät-

zen und daher eher kritisch zu betrachten. 

– In der Stellungnahme wird auch die Hoffnung ausgedrückt, dass die Behandlung des The-

mas intensiv und konstruktiv fortgesetzt wird. 

3. Berichte aus den Gremien 

– Durch die Einführung der KRS haben sich kleinere Änderungen an einigen Promotionsord-

nungen ergeben. 

– Für den Ausschuss für Forschungsfragen (AFF) wird weiterhin nach einer zweiten Promo-

vierendenvertretung gesucht. 

– Auch in der Vergabekommission des Fonds für Promovierende sind ab Herbst neue Posten 

zu besetzen. 

– In diesem Jahr wurden deutlich mehr Anträge an den Fonds für Promovierende gestellt als 

im letzten Jahr. Da das beantragte Volumen an Förderung mittlerweile regelmäßig die ver-

fügbaren Mittel deutlich übersteigt, sollen diese in Zukunft aufgestockt werden. Die hohe 

Zahl an Anträgen hat auch zur Folge, dass vermehrt Anträge abgelehnt werden müssen. 

Entscheidungsgrundlage ist hierbei besonders die Antragsqualität. 

– Die Personalabteilung hat eine neue Regelung eingeführt, nach welcher Promovierende nur 

noch Stellen als wissenschaftliche Hilfskräfte erhalten können, wenn der Stellenumfang 

mehr als 25% der regelmäßigen Arbeitszeit einer Vollzeitstelle beträgt. Diese Regelung be-

gründet sich auf ein Schreiben des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Baden-Württemberg (MWK), welches wiederum auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts 

(BAG) verweist. Das Schreiben des MWK ist nicht öffentlich verfügbar. Generell sind höhere 

Stellenumfänge für Promovierende zu begrüßen, allerdings führt die Regelung dazu, dass 
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Promovierende mit Stipendien keine Stellen als wissenschaftliche Hilfskräfte mehr bekom-

men, da sie laut Stipendiengeber maximal zu 25% arbeiten dürfen. Alessia Invernizzi (Fach-

bereichsrat PolVer) und Thies Niemeier (Promovierendenvertretung GSBS) haben sich des-

halb mit einem Brief an den Kanzler und Prorektor für wissenschaftlichen Nachwuchs ge-

wandt, jedoch bisher keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Die Vorstände der drei Dok-

torandenkonvente haben deshalb eine zusätzliche Erklärung abgegeben, um weiter auf die 

akute Problematik aufmerksam zu machen. Die Doktorandenkonvente fordern darin, die 

neue Regelung auszusetzen, wenn Promovierende mit Stipendien davon betroffen wären. 

Die Erklärung wird in der nächsten Sitzung in den Senat eingebracht. 

4. Ausblick: Änderungen an der Geschäftsordnung 

Anpassung and Verfahrensordnung der Universität 

– Die Justiziarin der Universität Konstanz hat den Vorständen der Konvente vorgeschlagen 

die jeweiligen Geschäftsordnungen in Teilen an die neue Verfahrensordnung der Universität 

Konstanz anzupassen (z.B. bzgl. Vorstandsentscheidungen im Umlaufverfahren, digitaler 

Treffen, konkreter Festsetzung der Amtszeit des Vorstands). 

– Die Justiziarin wird hierfür Vorschläge erarbeiten. Bei der nächsten Vollversammlung (vo-

raussichtlich Mitte Oktober 2022) soll über die Annahme der neuen Geschäftsordnung ab-

gestimmt werden. 

Umbenennung „Promovierendenkonvent“ 

– Die Vorstände der drei Konvente haben sich darauf geeinigt, bei den jeweiligen nächsten 

Vollversammlungen über eine Umbennenung von „Doktorandenkonvent“ in „Promovieren-

denkonvent“ abzustimmen. 

– Für diese Umbenennung wäre ebenfalls eine Änderung der Geschäftsordnung nötig. Des-

halb soll sie gemeinsam mit den oben genannten Anpassungen vorgenommen werden. 

5. Sonstiges 

– Am 22. Juli findet im Rahmen des Dies Academicus die Eröffnungsfeier der KRS statt. Alle 

Promovierenden sind dazu herzlich eingeladen. Die Doktorandenkonvente finanzieren den 

Sektempfang. 

– Auf der nächsten Vollversammlung muss der Vorstand neu gewählt werden. Interessent:in-

nen sind herzlich eingeladen zu kandidieren. Begrüßenswert wäre es außerdem, wenn sich 

Mitglieder des Vorstands der KRS auch zur Wahl stellen, da dies zu einer engeren Zusam-

menarbeit der beiden Gremien beitragen könnte. 

– Die Website der Doktorandenkonvente (https://www.uni-konstanz.de/forschen/akademi-

sche-karriereentwicklung/doktorandenkonvente/) wird regelmäßig aktualisiert. Unter dem 

Punkt „Aktuelles“ werden neue Informationen, die die Arbeit der Konvente betreffen oder 

generell relevant für Promovierende der Uni Konstanz sind, veröffentlicht. 
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